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GZ: ABT08GP-141416/2021-4 
Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung der Steiermärkischen 
Landesregierung über die Festlegung des Bedarfs an Pflegeheim-
betten (Stmk. Pflegeheimbetten-Bedarfs-Verordnung, StPbB-VO) 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Zum oben angeführten Entwurf gibt der Österreichische Städtebund, Landesgruppe Steier-
mark folgende Stellungnahme ab: 
 
Grundsätzlich ist eine Festlegung des Bedarfs an Pflegeheimbetten im Sinne einer besseren 
Steuerung zu begrüßen.  
 
Generell darf dazu noch angemerkt werden, dass sich seit der Erstellung des Bedarfs- und 
Entwicklungsplans für pflegebedürftige Personen 2025 (BEP 2025) im Jahr 2015 der Bedarf 
in der teilstationären Betreuung wie auch jener in alternativen Wohn- und Betreuungsfor-
men stark verändert hat und sich auch weiterhin verändern wird.  
 
Daher wird ersucht, dies bei der nächsten Aktualisierung des BEP entsprechend zu berück-
sichtigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Mag. (FH) Michael Leitgeb, MA 
Landesgeschäftsführer 
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